
Änderungen im Gesetz über 
Filialen in Schweden 

Das schwedische „Gesetz über ausländische Filialen 
etc.“ (im nachfolgenden Filialgesetz) (schw: lag 
(1992:160) om utländska filialer m.m.) regelt auslän-
dische Geschäftsaktivitäten, hinter denen juristische 
oder natürliche Personen stehen, in Schweden. Nach 
den bisherigen Vorschriften war eine Registrierung in 
Form einer Filiale, Tochtergesellschaft oder Agentur 
erforderlich, wenn die Geschäftstätigkeit in Schweden 
von dauerhaftem Charakter ist. Aufgrund von Kritik 
der Europäischen Kommission ist zum 1. Juli 2011 
eine neue Fassung des Gesetzes in Kraft getreten. 

Das neue Gesetz stellt klar, dass Geschäftstätigkeiten, welche den 
Bestimmungen der Europäische Union über Warenverkehrs- und 
Dienstleistungsfreiheit  oder den entsprechenden Bestimmungen 
im Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegen, 
nicht Gegenstand des Gesetzes sind. Dies hat zur Folge, dass 
das neue Gesetz eine Unterscheidung zwischen Niederlassung 
und nicht dauerhafter Erbringung von Dienstleistungen trifft. 
Der entscheidende Unterschied zwischen Dienstleistung und 
Niederlassung ist, dass der Erbringer der Dienstleistung seine 
Betriebsstätte in seinem Heimatland hat und sich nur gelegent-
lich in einem anderen Land befindet. Die Niederlassung erfordert 
hingegen eine Integration in die Wirtschaft in dem betreffenden 
Mitgliedstaat, in welchem die Geschäftstätigkeit ausgeübt wird. 
Die Unterscheidung kann manchmal schwierig sein. Ein wichtiger 
Bewertungsfaktor ist nicht nur, wie lange die Geschäftstätigkeit 
ausgeübt wird, sondern auch, ob die Geschäftstätigkeit kontinu-
ierlich, regelmäßig oder periodisch ausgeübt wird. Dies ist von Fall 
zu Fall zu beurteilen.
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Eine Niederlassung in Schweden kann also die Form einer 
Filiale, einer Tochtergesellschaft oder einer Agentur haben. Für 
Unternehmen, die sich mit einer Filiale dauerhaft auf dem schwe-
dischen Markt etablieren möchten, gelten nun die folgenden 
Änderungen: 

1. anforderungen an den firmennamen
Nach dem früheren Gesetzeswortlaut sollte der Firmenname der 
Filiale den Namen des Unternehmens mit dem Zusatz des Wortes 
„Filiale“ und einer deutlichen Kennzeichnung der Nationalität des 
Unternehmens enthalten.

Die Anforderung, dass der Name und die Nationalität des auslän-
dischen Unternehmens im Firmennamen der Filiale enthalten sein 
müssen, ist im neuen Gesetz entfallen. Auch weiterhin muss aber 
die Filiale unter einem Firmennamen und dem Zusatz „Filiale“  
geführt werden. 

Ebenso bleibt es dabei, dass die Information über die Rechtsform 
und den Sitz des ausländischen Unternehmens sowie das auslän-
dische Handelsregister, in welchem das Unternehmen registriert 
ist, sowie die entsprechende Handelsregisternummer in Briefen, 
Rechnungen, Offerten und auf der Internetseite der Filiale ent-
halten sein müssen. Unter besonderen Umständen kann das Un-
ternehmen beim schwedischen Firmenregisteramt beantragen, 
dass die Information über den Namen der Filiale nicht auf der 
Internetseite der Filiale erkennbar ist. Nach den Übergangsbe-
stimmungen des neuen Gesetzes hat eine Filiale, die bereits zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens registriert ist, eine Frist von höchst-
ens einem Jahr, um die vollständige Firmierung der Filiale auf den  
offiziellen Dokumenten anzugeben.

2. anforderungen an den  
zustellungsbevollmächtigten
Nach altem Recht sollte für den Fall, dass der Geschäftsführer 
keinen Wohnsitz in Schweden hat, das ausländische Unternehmen 
einen in Schweden ansässigen Zustellungsbevollmächtigten benen-
nen und beim Firmenregisteramt eintragen lassen. Nach neuem 
Recht ist das nicht mehr erforderlich, sofern der Geschäftsführer 
der Filiale seinen Wohnsitz in einem Land des Europäischen 
Wirtschaftsraums hat. Andrenfalls bleibt es dabei, dass die Filiale  
einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen hat.

3. buchhaltung und bilanzprüfung
Das Erfordernis einer eigenen Buchführung der Filiale, welche ge-
trennt von der Buchhaltung des ausländischen Unternehmens ist, 
bleibt bestehen. Darüber hinaus muss nach dem neuen Gesetzestext 
auch über eine Geschäftstätigkeit in Schweden von im Ausland 
lebenden Schweden oder ausländischen Bürgern eine eigene 
Buchführung, getrennt von der ausländischen Geschäftstätigkeit, 
erfolgen. Nach den Übergangsbestimmungen des neuen Gesetzes 
soll der neue Wortlaut zur Buchhaltungspflicht von natürlichen 
Personen erstmalig für das Rechnungsjahr beginnend unmittelbar 
nach dem 30. Juni 2011 anzuwenden sein.



Rechtswahl und Anwendung 
von Art. 6.2 des Europäischen 
Schuldvertragsübereinkom-
mens (EVÜ)
 
Das Urteil AD 2010 Nr. 67 des schwedischen Ar-
beitsgerichts („Arbetsdomstolen“) beschäftigt sich 
mit der Frage, ob schwedisches oder deutsches 
Recht bei einem Streit über die Gültigkeit dreier 
Kündigungen deutscher Kraftfahrer anwendbar ist, 
die bei einem schwedischen Speditionsunterneh-
men mit Niederlassung in Malmö angestellt waren. 
Die Arbeitnehmer hatten ihre Arbeit in mehreren 
Ländern Europas ausgeführt. Zwischen den Par-
teien war streitig, inwiefern von einer Verlagerung 
der Arbeit nach Deutschland, Schweden und in 
übrige Länder auszugehen war und welchem Land 
die Arbeitnehmer demzufolge arbeitsrechtlich zu-
zuordnen waren.  

Die Arbeitnehmer meinten, der Streit müsse nach schwedischem 
Recht entschieden werden, weil sie ihre Aufträge auch in Schweden 
ausgeführt hatten und die Arbeitsverträge in Malmö abgeschlos-
sen worden waren, sodass sie arbeitsrechtlich Schweden zuzuordnen 
seien. 

Der Arbeitgeber war dagegen der Ansicht, dass deutsches Recht 
einschlägig sei, weil sämtliche Anknüpfungspunkte zwischen den 
Parteien Auslandsbezug, insbesondere nach Deutschland, hatten: 
so waren die Arbeitnehmer steuerrechtlich gegenüber Deutschland 
verantwortlich und ihr Lohn wurde in Euro ausbezahlt. Außerdem 
waren sie bei der deutschen Krankenversicherung angemeldet, an 
die der Arbeitgeber auch Sozialabgaben geleistet hatte. 

Da die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer vor Dezember 2009 
eingegangen worden waren, war das EVÜ (anstatt der Rom I-
Verordnung) anzuwenden. Gemäß Artikel 6.2 EVÜ ist bei einem 
Arbeitsvertrag mangels Rechtswahl das Recht des Landes anzu-
wenden, in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrages ge-
wöhnlich seine Arbeit verrichtet. Sofern der Arbeitnehmer seine 
Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Land verrichtet, soll 
das Recht des Staates anzuwenden sein, in dem sich die Nieder-
lassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat, es sei denn, 
dass sich aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass der Arbeit-
svertrag oder das Arbeitsverhältnis engere Verbindungen zu einem 
anderen Staat aufweist; in diesem Fall ist das Recht dieses anderen 
Staates anzuwenden. 

Das Arbeitsgericht begann mit der Feststellung, dass alle Umstände 
dafür sprachen, die Arbeitnehmer arbeitsrechtlich Schweden zuzu-
ordnen und traf dann Ausführungen dazu, wo die Arbeitnehmer 
gewöhnlich gearbeitet hatten. Die Beurteilung wurde unter dem 
Gesichtspunkt vorgenommen, wie viel ihrer gesamten Anstellungs- 

zeit die Arbeitnehmer in jedem Land verbracht hatten. Das Arbeits-
gericht kam zu dem Schluss, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeit 
nicht üblicherweise in ein und demselben Land ausgeführt hatten, 
sodass der Ausführungsort nicht festgestellt werden konnte. Wenn 
der Ausführungsort nicht festgestellt werden kann, wird vermutet, 
dass das Recht des Landes einschlägig ist, in dem sich die Nieder-
lassung befindet, welche die Arbeitnehmer angestellt hatte, was in 
diesem Fall zur Anwendung schwedischen Rechts führte. Eine sol-
che Vermutung kann jedoch widerlegt werden, wenn aus dem Ge-
samtbild hervorgeht, dass die Arbeitsverträge einen näheren Bezug 
zu einem anderen Land haben, in diesem Fall Deutschland, wie es 
der Arbeitgeber behauptet hatte.

Dafür, dass die Arbeitsverträge einen näheren Bezug zu Deutsch-
land hatten, sprach die Tatsache, dass die Arbeitnehmer deutsche 
Staatsbürger waren, dass sie während der Anstellungszeit ihren 
Wohnsitz in Deutschland hatten, dass sie in Euro bezahlt wurden 
und dass sie dem deutschen Sozialversicherungssystem angehör-
ten. Für einen näheren Bezug zu Schweden sprach hingegen, dass 
die Verträge in Schweden geschlossen worden waren und zwar mit 
einem Unternehmen, dessen Sitz und vertragsschließende Nie-
derlassung in Schweden war, dass die Arbeit von Schweden aus-
ging und auch nicht zum größten Teil in Deutschland ausgeführt 
wurde. Das Arbeitsgericht kam daher bei einer Gesamtbeurteilung 
zu dem Schluss, dass die Arbeitsverträge keinen näheren Bezug 
zu Deutschland hatten als zu Schweden. Aus diesem Grund sollte 
schwedisches Recht Anwendung finden.

(AD 2010 Nr. 67)



Verwaltungsratsmitglieder  
müssen an Minderheits- 
aktionäre wegen ungebührlicher 
Bevorteilung der  Mehrheits- 
aktionärin Schadenersatz zahlen
 
Vor dem Regionalgericht von Skåne und Blekinge 
wurden die Verwaltungsratsmitglieder eines 
schwedischen Unternehmens zur Zahlung von  
Schadensersatz an die Minderheitsaktionäre verur-
teilt (schw: hovrätten över Skåne och Blekinge, Az.: 
T2266-10). Ein Geschäftsfeld des Unternehmens 
war die Entwicklung und der Verkauf von auto-
matischen Türöffnungssystemen. Das Produkt des 
Unternehmens hatte keinen Markt in Schweden 
und deshalb sollte es am internationalen Markt 
patentiert und verkauft werden. Zu diesem Zweck 
wollte das Unternehmen einen wesentlichen Teil 
seines Vermögens, namentlich internationale Pa- 
tentanträge, verkaufen. 

Der Bedarf an zusätzlichem Kapital für die Entwicklung und Eta-
blierung auf dem internationalen Markt führte dazu, dass ein neuer 
Aktionär, eine deutsche GmbH, nach Ausgabe neuer Aktien die 
Mehrheit der Aktien (51%) an der Gesellschaft erwarb. Gleichzeitig 
wurden zwei Mitarbeiter der deutschen GmbH zu Verwaltungs-
ratsmitgliedern des Unternehmens ernannt. Die deutsche GmbH 
– also die Mehrheitsaktionärin – hatte die Kapitalerhöhung in vier 
Phasen geplant, abhängig vom Verfahrensergebnis der Patentan- 
träge. Später wurde während einer Verwaltungsratssitzung beschlos-
sen, die Patentanträge des Unternehmens zu ihrem Buchwert an die 
Mehrheitsaktionärin zu übertragen. Die Entscheidung wurde von 
den zwei Verwaltungsratsmitgliedern getroffen, die das deutsche 
Unternehmen vertreten hatten. Die beiden anderen Verwaltungs-
ratsmitglieder hatten sich einer Entscheidung enthalten. Am Tag 
nach der Entscheidung, die Patentanträge auf die Mehrheitsaktio-
närin zu übertragen, wurde über das Vermögen des Unternehmens 
auf dessen eigenen Antrag wegen Zahlungsunfähigkeit die Insol-
venz eröffnet. 

 
Die Kläger – die Minderheitsaktionäre – haben Ansprüche auf 
Schadenersatz gegenüber den entscheidenden Verwaltungsratsmit-
gliedern mit Verweis auf das Aktiengesellschaftsgesetz (schw: Aktie-
bolagslagen) erhoben. Sie sind der Auffassung, dass die Mehrheitsak-
tionärin durch die Übertragung des Vermögens in Form der Paten-
tanträge zu deren Buchwert einen ungebührlichen Vorteil erhalten hat. 

Das Gericht hat in seiner Beurteilung zuerst eine Analyse der Schä-
den der Minderheitsaktionäre durchgeführt. Es wollte feststellen, 
ob der tatsächliche Wert der Anteile unmittelbar vor der Übertra-
gung zuverlässig bestimmt werden konnte. Nachdem das Gericht 
die Aktienbewertung akzeptiert hatte und damit feststellte, dass die 
Aktien vor der Entscheidung der Übertragung werthaltig waren, 
untersuchte es die Frage, ob die Entscheidung der Übertragung 
durch den Verwaltungsrat den Wertverlust des Unternehmens zur 
Folge hatte, welcher zur Insolvenz des Unternehmens und dazu ge-
führt hat, dass die Minderheitenaktionäre keine Dividende erhalten 
haben. Da keine anderen Ereignisse im Unternehmen stattgefunden 
haben, die den Wertverlust verursacht haben könnten, bestätigte das 
Gericht einen kausalen Zusammenhang zwischen der Entscheidung 
der Übertragung und dem Wertverlust. Schließlich hat das Gericht 
festgestellt, dass die Entscheidung der Verwaltungsratsmitglieder 
gegen das Aktiengesellschaftsgesetz verstößt, da die Übertragung 
des wichtigsten Vermögens des Unternehmens in Form der Patent-
anträge zur Insolvenz des Unternehmens führte. Die Wirkung die-
ser Maßnahme auf die künftigen Tätigkeiten des Unternehmens 
hätten die Vorstandsmitglieder erkennen müssen. Somit wurden die 
an der Entscheidung beteiligten Verwaltungsratsmitglieder verur-
teilt, Schadenersatz an die Minderheitsaktionäre im Verhältnis zu 
deren Beteiligungen zu zahlen. 

Mannheimer Swartling is the leading Nordic commercial law firm. 
Our clients range from many of Sweden’s and the world’s leading 
companies to medium-sized businesses and organizations. Common 
to all our clients is that the law plays an integral role in their commer-
cial success. This drives us to continuously maintain our position at 
the forefront of our industry and attuned to the needs of our clients.

	 Mannheimer Swartling has offices in Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingborg, Frankfurt, Berlin, Moscow, St. Petersburg, 
Shanghai, Hong Kong, Brussels and New York.


